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RS OGH 1976/9/7 5Ob17/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1976

Norm

GOG §85

ZPO §86

Rechtssatz

Unter vorgefaßter Meinung eines Senates kann nach dem juristischen Sprachgebrauch nur die beleidigende

Ausfälligkeit - Verdächtigung geistiger Unbeweglichkeit und mangelnder Bereitschaft auf Argumente anderer

einzugehen - verstanden werden.
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